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See the notice on TED website

12909-2024 - Kompetizzjoni
Il-Ġermanja – Xogħol ta’ l-insulazzjoni tal-bjut – Dachabdichtungsarbeiten
OJ S 6/2024 09/01/2024
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1.  Xerrej
Isem uffiċjali: Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart
Email: dlz1.hba@stuttgart.de
Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità lokali
Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1.  Proċedura
Titlu: Dachabdichtungsarbeiten
Deskrizzjoni: ca. 620m² Dachabdichtung auf Holzdecken ca. 40m² Dachabdichtung auf 
Betondecken ca. 660m² Gefälledämmung zzgl. Attiken senkrecht ca. 70m³ Kies & Substrat ca. 
425m² Dachbegrünung ca. 20m² Terrassenbelag aus Betonplatten ca. 160Stk. Montagebügel 
für bauseitige PV aufstellen ca. 130m Seilsicherungsanlage ca. 135m Attikaabdeckungen in 
unterschiedlichen Breiten Fertigstellung Hauptleistung: 17.09.2024
Identifikatur tal-proċedura: 381d5eb2-0462-4ea9-ad23-2b884a8ed70c
Identifikatur intern: 3320_EU_080224
Tip ta’ proċedura: Miftuħa

2.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45261410 Xogħol ta’ l-insulazzjoni tal-bjut
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261300 Xogħol tat-trufijiet u tal-katusi tal-bjut, 45112713 
Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna ta’ fuq il-bjut

2.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Stuttgart
Kodiċi postali: 70567
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4.  Informazzjoni ġenerali
Bażi legali: 
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6.  Raġunijiet għall-esklużjoni
Il-korruzzjoni: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche Auftraggeber schließt ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er 
Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
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30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach: § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 
299a und 299b StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen), § 108e StGB 
(Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), den §§ 333 und 334 StGB 
(Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB 
(Ausländische und internationale Bedienstete), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung 
internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit 
internationalem Geschäftsverkehr) Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Frodi: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, 
dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: § 
263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder 
gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche 
Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 
3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: § 129 des Strafgesetzbuchs (StGB) (Bildung krimineller 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle Vereinigungen im Ausland). Der 
Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Reati terroristiċi jew reati marbuta ma’ attivitajiet terroristiċi: Entsprechend §6e EU VOB/A Der 
öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach 
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Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: § 129a StGB (Bildung 
terroristischer Vereinigungen) oder § 129b StGB (terroristische Vereinigungen im Ausland) 
Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie 
folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in 
die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
L-attivitajiet kummerċjali huma sospiżi: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet 
oder seine Tätigkeit eingestellt hat. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: Entsprechend §6e EU VOB/A Der öffentliche 
Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 
3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der 
Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller 
Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu 
begehen § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte) 
Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie 
folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in 
die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Falliment: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn über das Vermögen 
des Unternehmens ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 



12909-2024 Page 4/12

(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Kunflitt ta’ interess minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta’ akkwist: Entsprechend § 
6e EU Abs. 6 Nr. 5 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn ein Interessenkonflikt bei der Durchführung 
des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 
Nr. 7 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der 
Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt 
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 
vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Tħaddim tat-tfal u forom oħra ta’ traffikar tal-bnedmin: Entsprechend §6e EU VOB/A Der 
öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 
5, den §§ 232b bis 233a StGB (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, 
Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung) Der 
Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
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Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 
kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren 
oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist. Der Nachweis, auch über das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch 
die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Raġunijiet purament nazzjonali għall-esklużjoni: Die Bedingungen entsprechend 
Tariftreuegesetz des Landes Baden-Württemberg sind zu bestätigen.
Ħati ta’ mġiba ħażina professjonali serja: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 3 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des 
Unternehmens infrage gestellt wird; § 6e EU Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. Der 
Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ħatja ta’ rappreżentazzjoni ħażina, informazzjoni miżmuma li ma tistax tipprovdi dokumenti 
meħtieġa u informazzjoni kunfidenzjali ta’ din il-proċedura: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 8 
und Nr. 9 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen in Bezug auf 
Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen, 
Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln oder das Unternehmen versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, versucht hat, vertrauliche Informationen 
zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. Der Nachweis, auch über das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch 
die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
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Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 1 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 1 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 1 kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
nachweislich gegen geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Der Nachweis, 
auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt 
werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 
zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ħlas ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: Entsprechend §6e EU VOB/A erfolgt ein 
Ausschluss, wenn - das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, oder - der öffentliche 
Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer entsprechenden 
Verpflichtung nachweisen kann. Wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Beiträge zur 
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat, 
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erfolgt kein Ausschluss. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt 
abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis 
hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der 
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge kann grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung 
verlangt werden. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist 
als Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ħlas tat-taxxi: Entsprechend §6e EU VOB/A erfolgt ein Ausschluss, wenn - das Unternehmen 
seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben nicht nachgekommen ist und 
dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 
festgestellt wurde, oder - der öffentliche Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die 
Verletzung einer entsprechenden Verpflichtung nachweisen kann. Wenn das Unternehmen 
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder 
sich zur Zahlung der Steuern und Abgaben einschließlich Zinsen, Säumnis- und 
Strafzuschlägen verpflichtet hat, erfolgt kein Ausschluss. Der Nachweis, auch über das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch 
die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der Zahlung von Steuern und 
Abgaben kann grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. Die Eintragung 
in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. 
- eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Ftehimiet ma’ operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-
kompetizzjoni: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 4 kann unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, 
der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 
Unternehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen 
aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen 
Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für 
die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im 
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel 
gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als 
Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als 
vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Involviment dirett jew indirett fit-tħejjija ta’ din il-proċedura ta’ akkwist: Entsprechend § 6e EU 
Abs. 6 Nr. 6 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn eine Wettbewerbsverzerrung daraus 
resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann. Der Nachweis, auch über das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch 
die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche 
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Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Angaben 
werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Insolvenza: Entsprechend § 6e EU Abs. 6 Nr. 2 kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn das Unternehmen 
zahlungsunfähig ist. Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
nach § 6e EU, kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt 
abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis 
hinterlegten Angaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Die Eintragung in 
ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - 
eine Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

5. Lott

5.1.  Lott: LOT-0000
Titlu: Dachabdichtungsarbeiten
Deskrizzjoni: ca. 620m² Dachabdichtung auf Holzdecken ca. 40m² Dachabdichtung auf 
Betondecken ca. 660m² Gefälledämmung zzgl. Attiken senkrecht ca. 70m³ Kies & Substrat ca. 
425m² Dachbegrünung ca. 20m² Terrassenbelag aus Betonplatten ca. 160Stk. Montagebügel 
für bauseitige PV aufstellen ca. 130m Seilsicherungsanlage ca. 135m Attikaabdeckungen in 
unterschiedlichen Breiten Fertigstellung Hauptleistung: 17.09.2024
Identifikatur intern: 0

5.1.1.  Għan
Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45261410 Xogħol ta’ l-insulazzjoni tal-bjut
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45261300 Xogħol tat-trufijiet u tal-katusi tal-bjut, 45112713 
Xogħol ta’ l-irranġar tal-pajsaġġ għal ġonna ta’ fuq il-bjut

5.1.2.  Post tal-prestazzjoni
Belt: Stuttgart
Kodiċi postali: 70567
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3.  Tul ta’ żmien stmat
Data tal-bidu: 21/05/2024
Data tat-tmiem tad-durata: 19/12/2025

5.1.6.  Informazzjoni ġenerali
Parteċipazzjoni riżervata: 
Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.
Proġett ta’ akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE
L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs): iva
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Informazzjoni addizzjonali: #Besonders geeignet für:selbst#

5.1.7.  Akkwist strateġiku
Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9.  Kriterji tal-għażla
Kriterju: 
Tip: Idoneità għat-twettiq tal-attività professjonali
Isem: Eintragung Berufs- oder Handelsregister, Nachweis zur Eignung
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Bieter mit Firmensitz in Deutschland haben bei 
zulassungspflichtigen Handwerken nach Anlage A HwO (Gesetz zur Ordnung des 
Handwerkes) die Eintragung in der Handwerksrolle nachzuweisen. Bei zulassungsfreien 
Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerben kann alternativ zur Eintragung in die 
Handwerkerrolle auch eine Eintragung im Handelsregister vorgelegt werden. 
Staatsangehörige eines Herkunftstaates, die im Inland keine gewerbliche Niederlassung 
unterhalten, haben die EU/EWR- Handwerk- Verordnung vom 18.März 2016 (BGBl. I S. 509) 
zu beachten. Für die hier ausgeschriebenen Leistungen sind Qualifikationen für folgende 
Handwerke nachzuweisen: Vorschlag zur Formulierung, insbesondere bei Zweifelsfällen: 
"Handwerkskarte als Dachdecker und Klempner o. glw. Im Zweifelsfall entscheidet die 
Handwerkskammer Stuttgart über die Gleichwertigkeit." Darüberhinausgehende weitere 
auftragsbezogene Anforderungen des AG: keine
Użu ta’ dan il-kriterju: Intużaw

Kriterju: 
Tip: Ħila teknika u professjonali
Isem: Geforderte Nachweise zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit
Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. - Angaben über die Zahl der 
in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen 
Leitungspersonal; - Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte 
und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt; 
- Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu 
vergeben beabsichtigt. In diesem Fall ist ein Nachweis vorzulegen, dass die erforderlichen 
Kapazitäten zur Verfügung stehen werden, indem beispielsweise die diesbezüglichen 
verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorgelegt werden. Der Nachweis kann wie folgt 
geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer 
Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine Eigenerklärung des Bieters nach 
Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
(EEE).
Użu ta’ dan il-kriterju: Intużaw

Kriterju: 
Tip: Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Isem: Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit
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Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und 
andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der 
Nachweis kann wie folgt geführt werden: - durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt 
abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die Eintragung in ein gleichwertiges 
Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis ebenso zugelassen. - eine 
Eigenerklärung des Bieters nach Formblatt 124 - als vorläufigen Nachweis auch eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Użu ta’ dan il-kriterju: Intużaw

5.1.11.  Dokumenti tal-akkwist
Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 01/02/2024 10:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-
Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/4/tenderId/37828
Mezz ta’ komunikazzjoni ad hoc: 
Isem: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12.  Termini tal-akkwist
Termini tas-sottomissjoni: 
Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa
Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.meinauftrag.rib.de
Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż
Katalogu elettroniku: Mhux permessa
Huma meħtieġa firma jew siġill elettroniku avvanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament 
(UE) Nru 910/2014)
Varjanti: Mhux permessa
L-offerenti jistgħu jitfgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa
Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 13/02/2024 11:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, 
Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 60 Jiem
Informazzjoni li tista’ tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni: 
Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu 
ppreżentati aktar tard.
Informazzjoni addizzjonali: Unterlagen können nach den Bedingungen des § 16 a EU VOB/A 
nachgefordert werden.
Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku: 
Data tal-ftuħ: 13/02/2024 11:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-
Ewropa tal-Punent
Termini tal-kuntratt: 
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti: Le
Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa
Se tintuża l-ordni elettronika: iva
Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/4/tenderId/37828
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/4/tenderId/37828
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
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Forma legali li għandha tittieħed minn grupp ta’ offerenti li jingħata kuntratt: Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts mit gesamtschuldnerischer Haftung. Es sind alle Mitglieder der 
Bietergemeinschaft anzugeben, eines davon ist als bevollmächtigter Vertreter zu benennen.

5.1.15.  Tekniki
Ftehim qafas: 
Ebda ftehim ta' qafas
Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri: 
Ebda sistema dinamika ta’ xiri
Irkant elettroniku: le

5.1.16.  Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami
Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Baden-Württemberg
Fornitur ta’ servizzi tal-akkwist: Beschaffungsstelle
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

8. Organizzazzjonijiet

8.1.  ORG-0005
Isem uffiċjali: Beschaffungsamt des BMI
Numru tar-reġistrazzjoni: 994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
TED eSender

8.1.  ORG-0001
Isem uffiċjali: Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart
Numru tar-reġistrazzjoni: t:4971121689746
Dipartiment: Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
Indirizz postali: Hauptstätter Str. 66
Belt: Stuttgart
Kodiċi postali: 70178
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
Email: dlz1.hba@stuttgart.de
Telefown: 000
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Xerrej
Mexxej ta' grupp
Korp ċentrali għall-akkwisti li jagħti l-kuntratti pubbliċi jew li jikkonkludi ftehimiet qafas għal 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi maħsuba għal xerrejja oħra

8.1.  ORG-0002
Isem uffiċjali: Vergabekammer Baden-Württemberg
Numru tar-reġistrazzjoni: t:7219268730

mailto:esender_hub@bescha.bund.de
mailto:dlz1.hba@stuttgart.de
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Indirizz postali: Durlacher Str. 100
Belt: Karlsruhe
Kodiċi postali: 76173
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Regierungspräsidium Karlsruhe
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefown: +497219268730
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1.  ORG-0004
Isem uffiċjali: Beschaffungsstelle
Numru tar-reġistrazzjoni: t:4971121689746
Dipartiment: Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
Indirizz postali: Hauptstätter Str. 66
Belt: Stuttgart
Kodiċi postali: 70178
Sottodiviżjoni tal-pajjiż (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta’ kuntatt: Dienstleistungsstelle Bauvertragswesen
Email: dlz1.hba@stuttgart.de
Telefown: 000
Rwoli ta’ din l-organizzazzjoni: 
Fornitur ta’ servizzi tal-akkwist

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 68c401cf-4241-4647-816f-1ac98906d937  -  01
Tip ta’ formola: Kompetizzjoni
Tip ta’ avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta’ meta ntbagħat l-avviż: 08/01/2024 10:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin 
tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 12909-2024
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 6/2024
Data tal-pubblikazzjoni: 09/01/2024

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:dlz1.hba@stuttgart.de
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